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1Gefördert werden die zuwendungsfähigen Ausgaben für Investitionen (Neubau, Ausbau, Umbau) zur 
Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Grundschulkinder in Kindertageseinrichtungen im Sinne von 
Art. 2 Abs. 1 BayKiBiG. 2Zusätzliche Betreuungsplätze im Sinne dieser Richtlinie sind solche, die neu 
entstehen. 3Personal-, Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Ausstattungskosten werden im Rahmen 
dieser Richtlinie nicht gefördert.


